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See the notice on TED website

617746-2025 - Ergebnis
Deutschland – Gebäudereinigung – Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung und Küchenleistungen 
Los 1 - 11 für Gebäude der Stadt Staßfurt
OJ S 181/2025 22/09/2025
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Stadt Staßfurt
E-Mail: vergabestelle@stassfurt.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung und Küchenleistungen Los 1 - 11 für Gebäude der 
Stadt Staßfurt
Beschreibung: Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung und Küchenleistungen Los 1 - 11 für die 
Einrichtungen der Stadt Staßfurt wie Grundschulen, KiTas, Sportstätten, Bäder, Haus am See, 
Verwaltungshäuser
Kennung des Verfahrens: 85910110-7e6c-40cc-930f-7d83ae3c6a3b
Interne Kennung: 034-40-25-VgV
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90911200 Gebäudereinigung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90911300 Fensterreinigung

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Staßfurt
Postleitzahl: 39418
Land, Gliederung (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Die Einrichtungen befinden sich teilweise in den umliegenden 
Ortsteilen der Stadt Staßfurt.

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Zum Nachweis Ihrer Fachkunde und Leistungsfähigkeit (Eignung) 
und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen werden Unterlagen (Eigenerklärungen, 
Angaben, Bescheinigungen und sonstige Nachweise) gefordert. Grundsätzlich sind 
Eigenerklärungen vorzulegen (§ 48 Abs. 2 VgV). Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot 
vorzulegen: Nachweis der Eignung und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen durch 
Vorlage der im amtlichen Verzeichnis oder dem Zertifizierungssystem niedergelegten 
Unterlagen und Angaben, sofern der Bewerber oder Bieter in einem amtlichen Verzeichnis 
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eingetragen ist oder über eine Zertifizierung verfügt, die jeweils den Anforderungen des 
Artikels 64 der Richtlinie 2014/24/EU entspricht, oder die nachfolgend im Einzelnen unter a) 
und b) angekreuzten Unterlagen. Zusätzlich sind die unter c) angekreuzten Unterlagen 
vorzulegen. a) Erklärung über das Nichtvorliegen der Ausschlussgründe nach den §§ 123 und 
124 GWB sowie über das Nichtvorliegen der Voraussetzungen nach § 21des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes (AEntG) und nach § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 
(SchwarzArbG) für einen Ausschluss vom Vergabeverfahren, mittels Vordruck in den 
Ausschreibungsunterlagen Erklärung über den Umsatz des Unternehmens in den letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahren sowie der Unternehmensform (§ 45 Abs. 4 VgV) und 
darüber, dass der geforderte und vorgelegte Registerauszug den aktuellen Eintragungsstand 
wiedergibt. b) Eine vollständige Kopie des Berufs- oder Handelsregisterauszuges, je nach den 
Rechtsvorschriften des Staates, in dem der Bieter niedergelassen ist (§ 44 Abs. 1 VgV) oder 
bei Personengesellschaften die Gewerbeanmeldung Handwerks- bzw. Gewerbekarte der 
zuständigen Handwerkskammer (inklusive Rückseite) oder Zugehörigkeitsbescheinigung der 
zuständigen Industrie- und Handelskammer zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes gültiger 
Nachweis der Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft sowie Bescheinigung über die 
rückstandslose Beitragsentrichtung Eigenerklärung, dass die Höhe der Betriebshaftpflicht bei 
eventueller Zuschlagserteilung abgeschlossen wird, oder Nachweis der 
Betriebshaftpflichtversicherung (§ 45 Abs. 4 VgV) mit folgenden Mindestdeckungssummen: 5 
Millionen € pauschal bei Personenschäden, Sach- und Vermögensschäden 25.000 € bei 
Schlüsselverlustschäden (Dies muss die Ersatzschlüsselbeschaffung, den Austausch der 
Schließanlage (inklusive Aus- und Einbaukosten) sowie sonstige vorläufige 
Sicherungsmaßnahmen (z. B. Bewachung) beinhalten.) 100.000 € bei Bearbeitungsschäden 
c) Folgende weitere Erklärungen und Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: -
Kalkulation der Stundenverrechnungssätze gemäß dem in den Vergabeunterlagen 
beigefügten Muster für die Kalkulation der Stundenverrechnungssätze Mindestens drei 
geeignete, in den letzten 36 Monaten erbrachte, Referenzen mit folgenden Angaben: des 
Auftraggebers, der Objektart, der Auftragssumme pro Jahr in Euro, der erbrachten Leistungen 
(Reinigungsarten) der Jahresreinigungsfläche in m², des Ansprechpartners oder der Abteilung, 
der Telefonnummer und der Vertragslaufzeit gemäß dem beigefügten Vordruck (diese sollten 
mindestens die Größenordnung der ausgeschriebenen Leistung entsprechen und mit dieser 
vergleichbar sein). Bitte beachten Sie, dass mindestens drei Referenzen je erbrachte 
Leistungen (Reinigungsarten) aufzuführen sind. Dabei zählt die Unterhalts- und 
Grundreinigung als eine erbrachte Leistung (Reinigungsart) und die Glasreinigung als eine 
weitere. Pro Auftraggeber können mehrere erbrachte Leistungen (Reinigungsarten) aufgeführt 
werden. Eigenerklärung zu Tariftreue, Mindeststundenentgelt und Entgeltgleichheit (§ 11 
TVergG LSA) Eigenerklärung zum Nachunternehmereinsatz (§ 14 Abs. 2 und Abs. 4 TVergG 
LSA) Eigenerklärung zu 5. EU Sanktionspaket RUS Sanktionen d) Wenn der Einsatz von 
Nachunternehmern geplant ist, ist die Leistung, welche durch den Nachunternehmer erbracht 
wird und der Nachunternehmer zu benennen e) Wenn die Leistungsrichtwerte gemäß 
Leistungsverzeichnis überschritten werden, ist folgende Erklärung mit dem Angebot 
vorzulegen: Erklärung der Überschreitung der vorgegebenen Leistungsrichtwerte mit einer 
nachvollziehbaren Erläuterung, beispielsweise durch Reinigungstechnik, Reinigungsverfahren, 
Organisationsstruktur, Erfahrungen. Das Formular 124-SFT Eigenerklärung zur Eignung ist mit 
dem Angebot ausgefüllt einzureichen. Losverteilung: Ein Bieter kann mehrere Angebote für 
verschiedene Lose einreichen. Der Zuschlag je Los erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot. 
Die Anzahl der Zuschläge an einen einzelnen Bieter wird auf maximal 5 Lose beschränkt. 
Maßgeblich ist der relative Vorteil gegenüber dem nächstplatzierten Angebot. Übersteigt die 
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Anzahl der bezuschlagten Lose die Grenze von 5, erhält der Bieter den Zuschlag für 
diejenigen Lose, bei denen sein Angebot den größten Abstand zum jeweils zweitplatzierten 
Angebot aufweist. Bei den übrigen Losen erhält der nächstplatzierte Bieter den Zuschlag.
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Los 1 KiTas Staßfurt
Beschreibung: KiTA Bergmännchen KiTa Leopoldshaller Spatzennest KiTa Sandmännchen 
Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung und Küchenleistungen
Interne Kennung: 034-40-25-VGV Los 1

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und 
Umweltschutzdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90911200 Gebäudereinigung, 90911300 Fensterreinigung, 
90919300 Reinigung von Schulen
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr vom 01.02.2026 - 31.01.2027 
und kann 3 mal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2026
Laufzeit: 1 Jahr

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualitätsmanagement, Objektübernahme siehe Anlage Bewertungsmatrix für 
KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
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Art: Qualität
Bezeichnung: Beschwerdemanagement siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Personalmanagement
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Referenzen siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Halle
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich (§ 
134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein, (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1) Der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; 
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, 
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist 
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4) Mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
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damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebots unterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden. Die Bieter haben sich unmittelbar nach Abruf der 
Vergabeunterlagen über deren Vollständigkeit zu vergewissern. Sind die Unterlagen 
unvollständig oder enthalten sie nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter 
den Auftraggeber vor der Abgabe der Unterlagen unverzüglich per E-Mail oder über das 
evergabe Portal darauf hinzuweisen. Alle Hinweise und sonstige Nachfragen sind 
ausschließlich per E-Mail oder über das evergabe-Portal an die unter 1.1 benannten 
Ansprechpartner zu richten. Etwaige Bieterinformationen mit Erläuterungen oder Änderungen 
an den Vergabeunterlagen wird der Auftraggeber überseinen Ausschreibungsdienst 
elektronisch unter  bereitstellen. Unternehmen müssen https://evergabe.sachsen-anhalt.de
sich dort selbstständig über etwaige eingestellte Bieterinformationen informieren.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Stadt 
Staßfurt

5.1.  Los: LOT-0002
Titel: Los 2 Grundschulen Staßfurt
Beschreibung: Grundschule Goethe und Hort Grundschule Nord Grundschule Uhland und 
Hort Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung
Interne Kennung: 034-40-25-VGV Los 2

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und 
Umweltschutzdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90911200 Gebäudereinigung, 90911300 Fensterreinigung, 
90919300 Reinigung von Schulen
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr vom 01.02.2026 - 31.01.2027 
und kann 3 mal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2026
Laufzeit: 1 Jahr

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien

https://evergabe.sachsen-anhalt.de
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Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualitätsmanagement, Objektübernahme siehe Anlage Bewertungsmatrix für 
KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Beschwerdemanagement siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Personalmanagement
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Referenzen siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Halle
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich (§ 
134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein, (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1) Der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; 
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen 
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Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, 
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist 
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4) Mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebots unterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden. Die Bieter haben sich unmittelbar nach Abruf der 
Vergabeunterlagen über deren Vollständigkeit zu vergewissern. Sind die Unterlagen 
unvollständig oder enthalten sie nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter 
den Auftraggeber vor der Abgabe der Unterlagen unverzüglich per E-Mail oder über das 
evergabe Portal darauf hinzuweisen. Alle Hinweise und sonstige Nachfragen sind 
ausschließlich per E-Mail oder über das evergabe-Portal an die unter 1.1 benannten 
Ansprechpartner zu richten. Etwaige Bieterinformationen mit Erläuterungen oder Änderungen 
an den Vergabeunterlagen wird der Auftraggeber überseinen Ausschreibungsdienst 
elektronisch unter  bereitstellen. Unternehmen müssen https://evergabe.sachsen-anhalt.de
sich dort selbstständig über etwaige eingestellte Bieterinformationen informieren.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Stadt 
Staßfurt

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: Los 3 Sportstätten und Strandsolbad
Beschreibung: Luthersporthalle Salzlandsporthalle Stadion Strandsolbad Unterhalts-, Grund-, 
Glasreinigung
Interne Kennung: 034-40-25-VGV Los 3

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und 
Umweltschutzdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90911200 Gebäudereinigung, 90911300 Fensterreinigung, 
90919300 Reinigung von Schulen
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr vom 01.02.2026 - 31.01.2027 
und kann 3 mal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2026
Laufzeit: 1 Jahr

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3

https://evergabe.sachsen-anhalt.de
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5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualitätsmanagement, Objektübernahme siehe Anlage Bewertungsmatrix für 
KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Beschwerdemanagement siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Personalmanagement
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Referenzen siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Halle
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich (§ 
134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
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versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein, (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1) Der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; 
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, 
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist 
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4) Mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebots unterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden. Die Bieter haben sich unmittelbar nach Abruf der 
Vergabeunterlagen über deren Vollständigkeit zu vergewissern. Sind die Unterlagen 
unvollständig oder enthalten sie nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter 
den Auftraggeber vor der Abgabe der Unterlagen unverzüglich per E-Mail oder über das 
evergabe Portal darauf hinzuweisen. Alle Hinweise und sonstige Nachfragen sind 
ausschließlich per E-Mail oder über das evergabe-Portal an die unter 1.1 benannten 
Ansprechpartner zu richten. Etwaige Bieterinformationen mit Erläuterungen oder Änderungen 
an den Vergabeunterlagen wird der Auftraggeber überseinen Ausschreibungsdienst 
elektronisch unter  bereitstellen. Unternehmen müssen https://evergabe.sachsen-anhalt.de
sich dort selbstständig über etwaige eingestellte Bieterinformationen informieren.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Stadt 
Staßfurt

5.1.  Los: LOT-0004
Titel: Los 4 Verwaltungsgebäude
Beschreibung: Rathaus Staßfurt Verwaltungsgebäude Haus 1 Verwaltungsgebäude Haus 2 
Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung
Interne Kennung: 034-40-25-VGV Los 4

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und 
Umweltschutzdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90911200 Gebäudereinigung, 90911300 Fensterreinigung, 
90919300 Reinigung von Schulen
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr vom 01.02.2026 - 31.01.2027 
und kann 3 mal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)

https://evergabe.sachsen-anhalt.de
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Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2026
Laufzeit: 1 Jahr

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualitätsmanagement, Objektübernahme siehe Anlage Bewertungsmatrix für 
KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Beschwerdemanagement siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Personalmanagement
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Referenzen siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
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Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Halle
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich (§ 
134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein, (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1) Der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; 
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, 
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist 
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4) Mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebots unterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden. Die Bieter haben sich unmittelbar nach Abruf der 
Vergabeunterlagen über deren Vollständigkeit zu vergewissern. Sind die Unterlagen 
unvollständig oder enthalten sie nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter 
den Auftraggeber vor der Abgabe der Unterlagen unverzüglich per E-Mail oder über das 
evergabe Portal darauf hinzuweisen. Alle Hinweise und sonstige Nachfragen sind 
ausschließlich per E-Mail oder über das evergabe-Portal an die unter 1.1 benannten 
Ansprechpartner zu richten. Etwaige Bieterinformationen mit Erläuterungen oder Änderungen 
an den Vergabeunterlagen wird der Auftraggeber überseinen Ausschreibungsdienst 
elektronisch unter  bereitstellen. Unternehmen müssen https://evergabe.sachsen-anhalt.de
sich dort selbstständig über etwaige eingestellte Bieterinformationen informieren.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Stadt 
Staßfurt

5.1.  Los: LOT-0005
Titel: Los 5 Haus am See
Beschreibung: Haus am See Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung
Interne Kennung: 034-40-25-VGV Los 5

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und 
Umweltschutzdienste

https://evergabe.sachsen-anhalt.de
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Zusätzliche Einstufung (cpv): 90911200 Gebäudereinigung, 90911300 Fensterreinigung, 
90919300 Reinigung von Schulen
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr vom 01.02.2026 - 31.01.2027 
und kann 3 mal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2026
Laufzeit: 1 Jahr

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualitätsmanagement, Objektübernahme siehe Anlage Bewertungsmatrix für 
KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Beschwerdemanagement siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Personalmanagement
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Referenzen siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Preis
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Bezeichnung: Preis siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Halle
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich (§ 
134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein, (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1) Der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; 
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, 
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist 
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4) Mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebots unterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden. Die Bieter haben sich unmittelbar nach Abruf der 
Vergabeunterlagen über deren Vollständigkeit zu vergewissern. Sind die Unterlagen 
unvollständig oder enthalten sie nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter 
den Auftraggeber vor der Abgabe der Unterlagen unverzüglich per E-Mail oder über das 
evergabe Portal darauf hinzuweisen. Alle Hinweise und sonstige Nachfragen sind 
ausschließlich per E-Mail oder über das evergabe-Portal an die unter 1.1 benannten 
Ansprechpartner zu richten. Etwaige Bieterinformationen mit Erläuterungen oder Änderungen 
an den Vergabeunterlagen wird der Auftraggeber überseinen Ausschreibungsdienst 
elektronisch unter  bereitstellen. Unternehmen müssen https://evergabe.sachsen-anhalt.de
sich dort selbstständig über etwaige eingestellte Bieterinformationen informieren.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Stadt 
Staßfurt

5.1.  Los: LOT-0006
Titel: Los 6 KiTa Ortsteil Atzendorf

https://evergabe.sachsen-anhalt.de
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Beschreibung: KiTa Ortsteil Atzendorf Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung und 
Küchenleistungen
Interne Kennung: 034-40-25-VGV Los 6

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und 
Umweltschutzdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90911200 Gebäudereinigung, 90911300 Fensterreinigung, 
90919300 Reinigung von Schulen
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr vom 01.02.2026 - 31.01.2027 
und kann 3 mal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2026
Laufzeit: 1 Jahr

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualitätsmanagement, Objektübernahme siehe Anlage Bewertungsmatrix für 
KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Beschwerdemanagement siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Personalmanagement
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
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Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Referenzen siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Halle
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich (§ 
134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein, (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1) Der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; 
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, 
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist 
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4) Mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebots unterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden. Die Bieter haben sich unmittelbar nach Abruf der 
Vergabeunterlagen über deren Vollständigkeit zu vergewissern. Sind die Unterlagen 
unvollständig oder enthalten sie nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter 
den Auftraggeber vor der Abgabe der Unterlagen unverzüglich per E-Mail oder über das 
evergabe Portal darauf hinzuweisen. Alle Hinweise und sonstige Nachfragen sind 
ausschließlich per E-Mail oder über das evergabe-Portal an die unter 1.1 benannten 
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Ansprechpartner zu richten. Etwaige Bieterinformationen mit Erläuterungen oder Änderungen 
an den Vergabeunterlagen wird der Auftraggeber überseinen Ausschreibungsdienst 
elektronisch unter  bereitstellen. Unternehmen müssen https://evergabe.sachsen-anhalt.de
sich dort selbstständig über etwaige eingestellte Bieterinformationen informieren.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Stadt 
Staßfurt

5.1.  Los: LOT-0007
Titel: Los 7 KiTa Ortsteil Brumby
Beschreibung: KiTa Ortsteil Brumby Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung und Küchenleistungen
Interne Kennung: 034-40-25-VGV Los 7

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und 
Umweltschutzdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90911200 Gebäudereinigung, 90911300 Fensterreinigung, 
90919300 Reinigung von Schulen
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr vom 01.02.2026 - 31.01.2027 
und kann 3 mal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2026
Laufzeit: 1 Jahr

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualitätsmanagement, Objektübernahme siehe Anlage Bewertungsmatrix für 
KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Beschwerdemanagement siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
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Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Personalmanagement
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Referenzen siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Halle
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich (§ 
134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein, (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1) Der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; 
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, 
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist 
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4) Mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebots unterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
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Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden. Die Bieter haben sich unmittelbar nach Abruf der 
Vergabeunterlagen über deren Vollständigkeit zu vergewissern. Sind die Unterlagen 
unvollständig oder enthalten sie nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter 
den Auftraggeber vor der Abgabe der Unterlagen unverzüglich per E-Mail oder über das 
evergabe Portal darauf hinzuweisen. Alle Hinweise und sonstige Nachfragen sind 
ausschließlich per E-Mail oder über das evergabe-Portal an die unter 1.1 benannten 
Ansprechpartner zu richten. Etwaige Bieterinformationen mit Erläuterungen oder Änderungen 
an den Vergabeunterlagen wird der Auftraggeber überseinen Ausschreibungsdienst 
elektronisch unter  bereitstellen. Unternehmen müssen https://evergabe.sachsen-anhalt.de
sich dort selbstständig über etwaige eingestellte Bieterinformationen informieren.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Stadt 
Staßfurt

5.1.  Los: LOT-0008
Titel: Los 8 Ortsteil Förderstedt
Beschreibung: Albertinesee ehemaliges Rathaus Förderstedt Grundschule Förderstedt und 
Hort KiTa Förderstedt Sportplatz Förderstedt Turnhalle Grundschule Förderstedt Unterhalts-, 
Grund-, Glasreinigung und Küchenleistungen (KiTa + Schule/Hort)
Interne Kennung: 034-40-25-VGV Los 8

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und 
Umweltschutzdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90911200 Gebäudereinigung, 90911300 Fensterreinigung, 
90919300 Reinigung von Schulen
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr vom 01.02.2026 - 31.01.2027 
und kann 3 mal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2026
Laufzeit: 1 Jahr

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
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Bezeichnung: Qualitätsmanagement, Objektübernahme siehe Anlage Bewertungsmatrix für 
KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Beschwerdemanagement siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Personalmanagement
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Referenzen siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Halle
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich (§ 
134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein, (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1) Der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; 
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
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Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, 
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist 
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4) Mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebots unterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden. Die Bieter haben sich unmittelbar nach Abruf der 
Vergabeunterlagen über deren Vollständigkeit zu vergewissern. Sind die Unterlagen 
unvollständig oder enthalten sie nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter 
den Auftraggeber vor der Abgabe der Unterlagen unverzüglich per E-Mail oder über das 
evergabe Portal darauf hinzuweisen. Alle Hinweise und sonstige Nachfragen sind 
ausschließlich per E-Mail oder über das evergabe-Portal an die unter 1.1 benannten 
Ansprechpartner zu richten. Etwaige Bieterinformationen mit Erläuterungen oder Änderungen 
an den Vergabeunterlagen wird der Auftraggeber überseinen Ausschreibungsdienst 
elektronisch unter  bereitstellen. Unternehmen müssen https://evergabe.sachsen-anhalt.de
sich dort selbstständig über etwaige eingestellte Bieterinformationen informieren.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Stadt 
Staßfurt

5.1.  Los: LOT-0009
Titel: Los 9 Ortsteil Göthe
Beschreibung: KiTa Glöthe Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung und Küchenleistungen
Interne Kennung: 034-40-25-VGV Los 9

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und 
Umweltschutzdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90911200 Gebäudereinigung, 90911300 Fensterreinigung, 
90919300 Reinigung von Schulen
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr vom 01.02.2026 - 31.01.2027 
und kann 3 mal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2026
Laufzeit: 1 Jahr

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
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Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualitätsmanagement, Objektübernahme siehe Anlage Bewertungsmatrix für 
KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Beschwerdemanagement siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Personalmanagement
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Referenzen siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Halle
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich (§ 
134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
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Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein, (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1) Der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; 
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, 
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist 
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4) Mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebots unterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden. Die Bieter haben sich unmittelbar nach Abruf der 
Vergabeunterlagen über deren Vollständigkeit zu vergewissern. Sind die Unterlagen 
unvollständig oder enthalten sie nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter 
den Auftraggeber vor der Abgabe der Unterlagen unverzüglich per E-Mail oder über das 
evergabe Portal darauf hinzuweisen. Alle Hinweise und sonstige Nachfragen sind 
ausschließlich per E-Mail oder über das evergabe-Portal an die unter 1.1 benannten 
Ansprechpartner zu richten. Etwaige Bieterinformationen mit Erläuterungen oder Änderungen 
an den Vergabeunterlagen wird der Auftraggeber überseinen Ausschreibungsdienst 
elektronisch unter  bereitstellen. Unternehmen müssen https://evergabe.sachsen-anhalt.de
sich dort selbstständig über etwaige eingestellte Bieterinformationen informieren.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Stadt 
Staßfurt

5.1.  Los: LOT-0010
Titel: Los 10 Ortsteil Hohenerxleben
Beschreibung: KiTa Regenbogen Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung und Küchenleistungen
Interne Kennung: 034-40-25-VGV Los 10

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und 
Umweltschutzdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90911200 Gebäudereinigung, 90911300 Fensterreinigung, 
90919300 Reinigung von Schulen
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr vom 01.02.2026 - 31.01.2027 
und kann 3 mal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
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Datum des Beginns: 01/02/2026
Laufzeit: 1 Jahr

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualitätsmanagement, Objektübernahme siehe Anlage Bewertungsmatrix für 
KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Beschwerdemanagement siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Personalmanagement
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Referenzen siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
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5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Halle
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich (§ 
134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein, (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1) Der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; 
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, 
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist 
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4) Mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebots unterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden. Die Bieter haben sich unmittelbar nach Abruf der 
Vergabeunterlagen über deren Vollständigkeit zu vergewissern. Sind die Unterlagen 
unvollständig oder enthalten sie nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter 
den Auftraggeber vor der Abgabe der Unterlagen unverzüglich per E-Mail oder über das 
evergabe Portal darauf hinzuweisen. Alle Hinweise und sonstige Nachfragen sind 
ausschließlich per E-Mail oder über das evergabe-Portal an die unter 1.1 benannten 
Ansprechpartner zu richten. Etwaige Bieterinformationen mit Erläuterungen oder Änderungen 
an den Vergabeunterlagen wird der Auftraggeber überseinen Ausschreibungsdienst 
elektronisch unter  bereitstellen. Unternehmen müssen https://evergabe.sachsen-anhalt.de
sich dort selbstständig über etwaige eingestellte Bieterinformationen informieren.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Stadt 
Staßfurt

5.1.  Los: LOT-0011
Titel: Los 11 Ortsteil Neundorf
Beschreibung: ehemaliges Rathaus Neundorf Hort Neundorf KiTa Neundorf Turnhalle 
Neundorf Unterhalts-, Grund-, Glasreinigung und Küchenleistungen
Interne Kennung: 034-40-25-VGV Los 11

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und 
Umweltschutzdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90911200 Gebäudereinigung, 90911300 Fensterreinigung, 
90919300 Reinigung von Schulen
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Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr vom 01.02.2026 - 31.01.2027 
und kann 3 mal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/02/2026
Laufzeit: 1 Jahr

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualitätsmanagement, Objektübernahme siehe Anlage Bewertungsmatrix für 
KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Beschwerdemanagement siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Personalmanagement
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Referenzen siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20 %
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis siehe Anlage Bewertungsmatrix für KiTas
Beschreibung: 20
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Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Halle
Informationen über die Überprüfungsfristen: 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorinformation nach § 134 GWB an unterlegene Bewerber ist der Vertragsschluss möglich (§ 
134 Abs. 2 GWB). Wird die Vorabinformation per Fax oder auf elektronischem Wege 
versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach der 
Absendung der Information durch den Auftraggeber. § 160 GWB findet Anwendung. Die 
Vorschrift lautet auszugsweise: "(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur 
auf Antrag ein, (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1) Der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; 
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, 
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist 
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem AG gerügt werden, 4) Mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind." Der Auftraggeber weist darauf hin, dass der Bieter wegen des 
Akteneinsichtsrechts aller Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens nach § 165 Abs. 1 GWB 
damit rechnen muss, dass sein Angebot von den Beteiligten bei der Vergabekammer 
eingesehen wird. Daher liegt es in seinem Interesse, schon in seinen Angebots unterlagen auf 
wichtige Gründe nach § 165 Abs. 2 GWB für eine Versagung der Akteneinsicht hinzuweisen 
und betroffene Angebotsteile kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Zur Durchsetzung seiner Rechte muss sich der Bieter 
an die Vergabekammer wenden. Die Bieter haben sich unmittelbar nach Abruf der 
Vergabeunterlagen über deren Vollständigkeit zu vergewissern. Sind die Unterlagen 
unvollständig oder enthalten sie nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter 
den Auftraggeber vor der Abgabe der Unterlagen unverzüglich per E-Mail oder über das 
evergabe Portal darauf hinzuweisen. Alle Hinweise und sonstige Nachfragen sind 
ausschließlich per E-Mail oder über das evergabe-Portal an die unter 1.1 benannten 
Ansprechpartner zu richten. Etwaige Bieterinformationen mit Erläuterungen oder Änderungen 
an den Vergabeunterlagen wird der Auftraggeber überseinen Ausschreibungsdienst 
elektronisch unter  bereitstellen. Unternehmen müssen https://evergabe.sachsen-anhalt.de
sich dort selbstständig über etwaige eingestellte Bieterinformationen informieren.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Stadt 
Staßfurt

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001

https://evergabe.sachsen-anhalt.de
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Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Entscheidung des Beschaffers aufgrund 
geänderter Anforderungen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote, bei denen nicht überprüft wurde, ob sie 
zulässig oder unzulässig sind
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Sonstiges

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote, bei denen nicht überprüft wurde, ob sie 
zulässig oder unzulässig sind
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0003
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Sonstiges

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote, bei denen nicht überprüft wurde, ob sie 
zulässig oder unzulässig sind
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0004
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Sonstiges

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote, bei denen nicht überprüft wurde, ob sie 
zulässig oder unzulässig sind
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0005
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Sonstiges

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote, bei denen nicht überprüft wurde, ob sie 
zulässig oder unzulässig sind
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Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0006
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Sonstiges

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote, bei denen nicht überprüft wurde, ob sie 
zulässig oder unzulässig sind
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0007
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Sonstiges

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote, bei denen nicht überprüft wurde, ob sie 
zulässig oder unzulässig sind
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0008
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Sonstiges

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote, bei denen nicht überprüft wurde, ob sie 
zulässig oder unzulässig sind
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0009
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Sonstiges

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote, bei denen nicht überprüft wurde, ob sie 
zulässig oder unzulässig sind
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0010
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Sonstiges

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
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Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote, bei denen nicht überprüft wurde, ob sie 
zulässig oder unzulässig sind
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0011
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Sonstiges

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote, bei denen nicht überprüft wurde, ob sie 
zulässig oder unzulässig sind
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

8. Organisationen

8.1.  ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Stadt Staßfurt
Registrierungsnummer: DE165142504
Postanschrift: Hohenerxlebener Str. 12
Stadt: Staßfurt
Postleitzahl: 39418
Land, Gliederung (NUTS): Salzlandkreis (DEE0C)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabestelle
E-Mail: vergabestelle@stassfurt.de
Telefon: +49 3925 981226
Fax: +49 3925 981208
Internetadresse: https://www.stassfurt.de/
Profil des Erwerbers: https://www.evergabe-online.de/start.html?0&cookieCheck
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Halle
Registrierungsnummer: t:03455141536
Stadt: Halle (Saale)
Postleitzahl: 06112
Land, Gliederung (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)
Land: Deutschland
Internetadresse: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr
/wirtschaft/vergabekammern
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

mailto:vergabestelle@stassfurt.de
https://www.stassfurt.de/
https://www.evergabe-online.de/start.html?0&cookieCheck
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/wirtschaft/vergabekammern
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/wirtschaft/vergabekammern
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Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: ac3f42d4-3c79-4a95-926e-e718b11b7ae3  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 19/09/2025 09:16:07 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 617746-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 181/2025
Datum der Veröffentlichung: 22/09/2025
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